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nachrichtlich: 
Rechnungshof Baden-Württemberg 
Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg 
Landkreistag Baden-Württemberg 
Städtetag Baden-Württemberg 
Gemeindetag Baden-Württemberg 
Landesvereinigung Bauwirtschaft Baden-Würt-

temberg 
Verband Bauwirtschaft Nordbaden e.V. 
Deutscher Asphaltverband Regionalvorstand 

Baden-Württemberg 
Deutscher Asphaltverband 
Industrieverband Steine und Erden Baden-

Württemberg e. V. 
Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Baustoff-

prüfstellen Baden-Württemberg 
KIT, Institut für Straßen- und Eisenbahnwesen 
 

 Regelungen zur Verwertung von Straßenausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Be-

standteilen in Bundesfernstraßen 

 

1. ARS Nr. 40/2001 vom 01.11.2001; Einführungsschreiben des Innenministeriums 

Baden-Württemberg vom 29.11.2005, Az.: 83-3945.24/51 

2. ARS Nr. 29/2004 vom 15.12.2004; Einführungsschreiben des Innenministeriums 

Baden-Württemberg vom 29.11.2005, Az.: 83-3945.24.51 

3. ARS Nr. 13/2008 vom 17.06.2008; Einführungsschreiben des Innenministeriums 

Baden-Württemberg vom 11.08.2008, Az.: 63-3945.40/42 

 

Anlagen 

ARS Nr. 16/2015 vom 11.09.2015, Az.: StB 28/7182.8/3-ARS-15/16-2507554 

Beispiel: Teer Leistungsverzeichnis und Baubeschreibung 
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Allgemeines 

 

(1) Mit dem beigefügten Allgemeinen Rundschreiben (ARS) Nr. 16/2015 des Bun-

desministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) werden die Rege-

lungen zur Verwertung von Straßenausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Be-

standteilen in Bundesfernstraßen bekannt gegeben. 

 

(2) Der Umgang mit Straßenausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen 

ist bisher in den Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbau-

stoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von 

Ausbauasphalt im Straßenbau (RuVA – StB 01) sowie im „Leitfaden zum Um-

gang mit teerhaltigem Straßenaufbruch“ vom März 2010 vom Ministerium für 

Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-Württemberg geregelt. 

 

(3) In der bisherigen Anwendungspraxis wurde in Abhängigkeit der festgestellten 

Konzentrationsgrenzen und Vorgaben nach RuVA – StB 01 die Einordnung in 

die entsprechende Verwertungsklasse A bis C vorgenommen. Dabei ist es zu-

lässig, Straßenausbaustoffe mit teer-/pechtypischen Bestandteilen der Verwer-

tungsklasse A in Asphaltmischanlagen als Asphaltgranulat wieder einzubrin-

gen. Eine hochwertige Verwertung von Straßenausbaustoffe mit teer-/pechtypi-

schen Bestandteilen der Verwertungsklasse B und C hingegen ist nur in den 

Verwertungsverfahren 4.2 und 4.3 im Kaltmischverfahren im Wiedereinbau in 

Straßen zulässig.  

 

(4) Nunmehr hat das Bundesverkehrsministerium mit seinem Allgemeinen Rund-

schreiben Nr. 16/2015 vom 11. September 2015 jedoch die Verwertung von 

Straßenausbaustoffe mit teer-/pechtypischen Bestandteilen in den Verwer-

tungsklassen B und C als Verwertungsverfahren 4.2 und 4.3 im Kaltmischver-

fahren nach RuVA – StB 01 in Bundesfernstraßen zum 01.01.2018 untersagt.  

 

(5) Gleiches gilt auch für die Verwendung von Straßenausbaustoffe mit teer-/pech-

typischen Bestandteilen in den Verwertungsklassen B und C im restlichen Stra-

ßenkörper z. B. als Verfüllmaterial in Widerlagern von Brücken oder zur Her-

stellung von Dammschüttungen und Lärmschutzwällen. 
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(6) Die Motivation hierzu war unter anderem eine Feststellung des Bundesrech-

nungshofes, wonach – so seine Bewertung – die Auftragsverwaltungen der 

Länder teerhaltigen Straßenaufbruch aus Landesstraßen in Bundesfernstraßen 

einbauten. Ob dies so zutrifft, sei dahingestellt, denn auch Gesundheitsas-

pekte, ökotoxikologische Tatsachen sowie die regelmäßigen Folgekosten beim 

Aus-, Ein- und Umbau der Straßenausbaustoffe mit teer-/pechtypischen Be-

standteilen wurden vom Rechnungshof bemängelt und lassen den Verzicht der 

Verwertung nach RuVA – StB 01 des Bundesverkehrsministeriums gerechtfer-

tigt erscheinen. 

 

(7) Straßenausbaustoffe mit teer-/pechtypischen Bestandteilen im Bereich von 

Bundesfernstraßen sind in den Verwertungsklassen B und C nach RuVA – StB 

01 demnach bevorzugt entweder einer thermischen Behandlung (vollstän-

dige Verbrennung der Schadstoffe und Wiederverwendung der enthaltenen 

Gesteinskörnungen) oder der thermischen Verwertung (z. B. bei der Zemen-

therstellung) zuzuführen, bei denen die Teerbestandteile unumkehrbar zerstört 

werden. 

 

(8) Weitere Einzelheiten können dem ARS Nr. 06/2015 entnommen werden. 

 

(9) Bestehende Alternativverfahren der stofflichen Beseitigung nach Kreislaufwirt-

schaftsgesetzt (KrWG) (z. B. die Deponierung) können bei Bedarf weiterhin an-

gewendet werden, wenn die thermische Behandlung oder die thermische Ver-

wertung wirtschaftlich nicht zumutbar oder technisch nicht möglich sind. Grund-

sätzlich wird der Begriff „Bedarf“ über die Menge an anfallenden Straßenaus-

baustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen pro Baumaßnahme, in Anleh-

nung an die Ergänzungen zu den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingun-

gen im Straßenbau Baden-Württemberg (ETV-StB-BW) Teil 3, mit einer Größe 

bis 1.000 m² definiert. Weitere Ausnahmen sind für jeden Einzelfall von den 

Regierungspräsidien zu begründen. 

 

(10) Neben einer thermischen Behandlungsanlage in Rotterdam gibt es in Baden-

Württemberg keine thermischen Anlagen zur Behandlung oder Verwertung, die 

zur (Mit)-Verbrennung von Straßenausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Be-

standteilen geeignet und genehmigt sind. Somit kann die thermische Behand-

lung zurzeit nur in Rotterdam erfolgen. 
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(11) Die Annahmestelle der Firma Rhenus SE & Co. KG in Mannheim, ALBA Stutt-

gart GmbH in Stuttgart, Rhenus-Wehrle in Rheinfelden, Rheinhafen Breisach in 

Breisach und Rhenus Kehl GmbH & Co. KG in Kehl sind in Baden-Württem-

berg für die Zwischenlagerung und Umschlagung von Straßenausbaustoffen 

mit teer-/pechtypischen Bestandteilen bis 200 mg/kg der Verwertungsklassen B 

und C nach RuVA – StB 01, im Hafen für den Transport per Schiff nach Rotter-

dam zugelassen. Die Annahmestelle der Firma Rhenus SE & Co. KG in Mann-

heim und ALBA Stuttgart GmbH in Stuttgart sind auch für Straßenausbaustoffe 

mit teer-/pechtypischen Bestandteilen mit PAK-bezogenen Mengen von > 200 

mg/kg zugelassen. 

 

 
Anwendung in Baden-Württemberg 

 

(12) Das ARS 16/2015 ist im Bereich der Bundesfernstraßen in der Baulast des 

Bundes anzuwenden. 

 

(13) In den Vergabeunterlagen ist der Verwertungsweg der thermischen Behand-

lung, über eine der entsprechend unter Absatz (11) genannten Annahmestellen 

mit dem zugehörigen Transportweg, wie gewohnt im Leistungsverzeichnis an-

zugeben sowie in der Baubeschreibung entsprechend zu berücksichtigen. Die 

Vorgehensweise ist in der Anlage „Beispiel Teer Leistungsverzeichnis und Bau-

beschreibung“ dargestellt. Für die in Ausnahmefällen zulässige stoffliche Be-

seitigung (z. B. die Deponierung) bleibt die bisherige Ausschreibungspraxis be-

stehen. 

 

(14) Die Regelungen zur Verwertung von Straßenausbaustoffen mit teer-/pechtypi-

schen Bestandteilen gem. ARS Nr. 16/2015 sind für alle Ausschreibungen bei 

Bundesfernstraßen, die ab dem 01.01.2018 öffentlich bekanntgegeben wer-

den, anzuwenden.  

 

(15) Das ARS 16/2015 gilt vorerst nicht im Bereich der Landesstraßen in der Bau-

last des Landes. Es wird allerdings empfohlen zu prüfen, ob die Umsetzung im 

Einzelfall (speziell bei großen Mengen an Straßenausbaustoffen mit teer-

/pechtypischen Bestandteilen) auch bei Landesstraßen realisierbar ist.  
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(16) Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg (VM) legt Wert darauf, eine 

hochwertige Verwertung von Straßenausbaustoffe mit teer-/pechtypischen Be-

standteilen in den Verwertungsklassen B und C nach RuVA – StB 01 final für 

alle Straßenkategorien im Blick zu haben. Es werden deshalb in 2018 an wei-

teren Schiffsanlegestellen Zwischenlager mit entsprechender Lagerkapazität 

gesucht, um eine Schiffsladung zur Transportoptimierung akkumulieren zu kön-

nen. Damit soll der endgültige Verzicht von Straßenausbaustoffen mit teer-

/pechtypischen Bestandteilen lückenlos erreicht werden können.  

 

(17) Ziel ist es, bis zum 01.01.2019 die Regelungen des ARS 16/2015 vollständig 

im Bereich der Landesstraßen in der Baulast des Landes umzusetzen. Hierzu 

ergeht zu gegebener Zeit ein gesondertes Schreiben. 

 

(18) Den kommunalen Baulastträgern wird empfohlen, für die in ihrer Baulast be-

findlichen Straßen wie unter Absatz (15) zu verfahren. Die Regierungspräsidien 

werden gebeten, die Landratsämter und Stadtkreise als untere Verwaltungsbe-

hörden zu informieren. 

 

(19) In Abstimmung mit Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Ba-

den-Württemberg (UM) wird bei den kommunalen Baulastträgern und für die in 

ihrer Baulast befindlichen Straßen, für das in Absatz (17) beschriebene Vorge-

hen, vielmehr von einer freiwilligen Umsetzung im Interesse des Umweltschut-

zes ausgegangen. Vom UM werden die Kommunalen Spitzenverbände über 

das Verwendungsverbot bei den Bundesfern- und Landesstraßen sowie die 

vom VM beabsichtigte Vorgehensweise (Einrichtung von Zwischenlagern und 

Verladestationen) informiert, wodurch es den kommunalen Baulastträgern 

möglich würde, ab dem 01.01.2019 diese Anlagen ebenfalls zu nutzen und ihre 

Mengen an Straßenausbaustoffe mit teer-/pechtypischen Bestandteilen in den 

Verwertungsklassen B und C nach RuVA – StB 01 einer hochwertigen Verwer-

tung zuzuführen. 

 

(20) Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass Straßenausbaustoffe mit teer-/pech-

typischen Bestandteilen aufgrund der PAK-bezogenen Mengenschwelle von 

> 200 mg/kg als gefährlicher Abfall gem. „Leitfaden zum Umgang mit teerhalti-

gem Straßenaufbruch“ vom März 2010 vom Ministerium für Umwelt, Natur-

schutz und Verkehr Baden-Württemberg im Sinne der Abfallverzeichnisverord-

nung (AVV) gelten und mit dem Abfallschlüssel 170301* zu deklarieren sind.  
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(22) Der „Leitfaden zum Umgang mit teerhaltigem Straßenaufbruch“ vom März 

2010 vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-Württem-

berg wird aktuell von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-

schutz Baden-Württemberg (LUBW) überarbeitet. 

 

 
Schlussbestimmungen 

 

(23) Die Regelungen im Abschnitt 4.2 und Tabelle 3, Zeile 3 der unter Bezug 1 und 

2 genannten Schreiben sowie die Regelungen zur Verwertung von pechhalti-

gen Straßenausbaustoffen im Anhang G des unter Bezug 3 genannten Schrei-

bens sind im Bereich der Bundesfernstraßen ab dem 01.01.2018 nicht mehr 

anzuwenden. 

 

(24) Dieses Einführungsschreiben wird entsprechend der VwV Re-StB-BW vom 

01.07.2008 in die Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden- 

Württemberg im Internet- und Intranetangebot der Abteilung Landesstelle für 

Straßentechnik beim Regierungspräsidium Tübingen im Sachgebiet 06 Stra-

ßenbaustoffe im Sachgebiet 06.1 Anforderungen, Eigenschaften eingestellt. 

 

 

gez. Zembrot 

 
 

 

 

 

 

 











Beispiel: Teer Leistungsverzeichnis 

Die gelb markierten Zahlen, Sätze sind Variablen, die von der Vergabestelle festzulegen 
sind 

01. Verwertung teer-/pechhaltige Straßenausbaustoffe

01.01. Aufnahme und thermische Behandlung teer-/pechhaltige Straßenausbaustoffe

              
Hinweis zur OZ 01.01.0001. 
Thermische Behandlung in Rotterdam 
PAK-Gehalt <= 200 mg/kg Verwertungsnachweis führen. 
Entfernung zur Umschlagstelle Hafen Mannheim 85 km. Die 
Transportstrecke Umschlagstelle und Rotterdam ist einzurechnen. 
Kosten der thermischen Behandlung sind einzurechnen. 

01.01.0001.  16.113/019.29.51.13   TA   1.200,00 m2 ............,..   ............,..  
Pechhaltige Befestigung aufnehmen
Pechhaltige Befestigung lösen und aufnehmen. Beschaf- 
fenheit nach Unterlagen des AG. 
Tragschicht. 
Befestigung 'Einstreu-/ Tränkmakadam, Verwertungsklassen B und C 
nach RuVA-StB ' 
Dicke über 15 bis 20 cm. 
Fläche = Fahrbahn. 
Lösen durch Fräsen. 
Pechhaltiges Fräsgut / Aufbruchgut zu einer Aufberei- 
tungsanlage nach Unterlagen des AG fördern und abladen. 

 Zwischensumme   01.01 ............,..
  



    

Beispiel: Teer Baubeschreibung 

Die gelb markierten Zahlen, Sätze sind Variablen, die von der Vergabestelle festzulegen sind 

Abschnitt in der Baubeschreibung 

3. Angaben zur Ausführung: 

3.6 Abfälle

Unterhalb der vorhandenen Asphalttragschicht befindet sich eine Befestigung aus 'Einstreu-/ Tränk-
makadam, Verwertungsklassen B und C nach RuVA-StB. Diese teer-/pechhaltigen Straßenausbau-
stoffe sind PAK-haltig und müssen ausgebaut werden. Das Material ist nach dem Ausbau thermisch 
zu behandeln. Andere Verwertungsmethoden werden nicht zugelassen! Die thermische Behand-
lung kann zurzeit nur in Rotterdam erfolgen. Die teer-/pechhaltigen Straßenausbaustoffe sind zu einer 
Umschlagstelle (Hafen) zu transportieren und von dort auf dem Wasserweg nach Rotterdam zur ther-
mischen Behandlung zu verbringen. Der AN hat den Verwertungsnachweis lückenlos bis zur thermi-
schen Behandlung zu erbringen. Die gesamten Kosten sind in die entsprechende Position im Leis-
tungsverzeichnis einzukalkulieren. 

5. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, die Vertragsbestandteil werden: 

5.1 Folgende „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen“, „Ergänzende Technische Ver-
tragsbedingungen“, „Hinweise“ und „Merkblätter“ sind Vertragsbestandteil:  *) 

  
5.2 Anzuwendende sonstige technische Vorschriften: 

5.3 Änderungen und Ergänzungen 

ZTV Beton-StB 07 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Fahrbahndecken aus 
Beton, Ausgabe 2007 (ZTV Beton-StB 07), Bezugsquelle: FGSV 
- ARS BMVBS Nr. 12/2008 vom 11.06.2008 (VkBl. 2008, Heft 15, S. 426) 
- Einführungsschreiben des IM vom 11.08.2008, Az. 63-3945.40/42 
- ARS BMVBS Nr. 27/2012 vom 21.12.2012; Korrekturen (Stand 08-2012) 
- Einführungsschreiben des MVI vom 19.02.2013, Az. 2-3945.40/42 
- ARS BMVBS Nr. 04/2013 vom 22.01.2013 (VkBl. 2013 S. 222) 
- Einführungsschreiben des MVI vom 18.04.2013, Az. 2-3945.40/145 

Es gilt nicht der Anhang G der TL Beton –StB 07 zum Thema pechhaltiger Straßenausbau. 
Eine Verwendung von pechhaltigen Straßenausbaustoffen ist nicht zulässig. 


